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§ 4 Steuerbefreiung  
(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag ge-
währt:  
 
a) für Hunde, die ausschließlich dem 
Schutz und der Hilfe schwerbehinderter 
Personen dienen, soweit nach den Vor-
schriften des Schwerbehindertengesetzes 
ein Grad der Behinderung von 100 % fest-
gestellt wurde. Diese Voraussetzung ist 
durch die Vorlage des Schwerbehinder-
tenausweises bzw. des Fests-
tellungsbescheides des Versorgungsamtes 
nachzuweisen. Die Steuerbefreiung wird 
lediglich für einen Hund und nur dann ge-
währt, wenn der Hund aufgrund seiner 
besonderen Ausbildung geeignet ist, die 
Schwerbehinderung zu mildern.  
 
 
 
 
 
 
 
 b) für Hunde, die von einer natürli-
chen Person gehalten werden, aber re-
gelmäßig als Rettungshunde bei einer 
staatlich anerkannten und/oder im öffentli-
chen Katastrophenschutz tätigen Hilfsor-
ganisation eingesetzt sind und eine von 
der Stadt Köln anerkannte Ausbildung und 
Prüfung einer solchen Hilfsorganisation 
abgelegt haben oder sich in der Ausbil-
dung zum Rettungshund befinden. Der 
regelmäßige Einsatz im Rettungshunde-
wesen ist von der betreibenden Organisa-
tion mindestens einmal im Kalenderjahr 
sowie auf Anforderung durch das Kassen- 
und Steueramt der Stadt Köln schriftlich 
nachzuweisen.  
  
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung nach 
Abs. 1 ist innerhalb von vier Wochen nach 
Aufnahme des Hundes, bei bereits ver-
steuerten Hunden innerhalb von vier Wo-
chen nachdem der die Steuerbefreiung 
begründende Tatbestand eingetreten ist, 
beim Kassen- und Steueramt der Stadt 
Köln zu stellen. Bei fristgerechter Antrag-
stellung wird die Steuerbefreiung vom Ers-
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freiung vom Ersten des der Antragstellung 
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ten des Monats an gewährt, in dem der 
Befreiungsgrund eingetreten ist. Bei ver-
späteter Antragstellung wird die Steuerbe-
freiung vom Ersten des der Antragstellung 
folgenden Monats an gewährt. Wird die 
rechtzeitig beantragte Steuerbefreiung für 
einen neu im Haushalt aufgenommenen 
Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht 
erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wo-
chen nach Bekanntgabe des ablehnenden 
Bescheides wieder abgeschafft wird.  
 
(3) Über die Steuerbefreiung wird eine Be-
scheinigung ausgestellt. Diese gilt nur für 
den Halter, für den sie beantragt und be-
willigt worden ist.  
 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine 
Steuerbefreiung weg, so ist dies inner-halb 
von vier Wochen nach Wegfall dem Kas-
sen- und Steueramt der Stadt Köln an-
zuzeigen. Die Steuer ist dann ab dem Ers-
ten des Monats, der dem Wegfall des Be-
freiungsgrundes folgt, wieder in voller Hö-
he zu erheben. 
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